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25. Juli 2013 

Empfehlung der Monitoringstelle Wien zum 

Etappenplan zum Abbau baulicher Barrieren 

der Stadt Wien 

Die Monitoringstelle für Wien gibt eine Empfehlung zu § 10 Wiener 

Antidiskriminierungsgesetz idgF. und der sich daraus ergebenden 

Verpflichtung bis 30. Juni 2012 einen Etappenplan zum Abbau 

baulicher Barrieren für die von der Stadt Wien genützten Gebäude 

zu erstellen, ab. 

Die Monitoringstelle für Wien legt dieser Empfehlung den Entwurf des 

Etappenplanes in der Form zu Grunde, in der er im Juni 2012 der 

Interessensvertretung der Menschen mit Behinderung vorgelegt worden 

ist. Der Monitoringstelle für Wien wurde bis dato kein anderer Entwurf 

bzw. fertiger Etappenplan zugänglich gemacht. 

Vorgaben der Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen 

Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

verfolgt das Ziel, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 

Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit 

Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die 

Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern (Artikel 1). 

Dabei orientiert sie sich gemäß Artikel 3 unter anderem an den 

Grundsätzen 

 der Nichtdiskriminierung, 

 der vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft und 

Einbeziehung in die Gesellschaft, 

 der Chancengleichheit und 

 der Barrierefreiheit. 
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Die Vertragsstaaten – und damit auch die Länder und Gemeinden – sind 

verpflichtet, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte ohne jede 

Diskriminierung zu gewährleisten und zu fördern. 

Das hat auf jede sinnvolle Weise zu geschehen (Artikel 4), besonders 

durch 

 Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige Maßnahmen, 

 Unterlassung aller Handlungen und Praktiken, die mit der Konvention 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unvereinbar sind, 

 Sicherstellung, dass die staatlichen Behörden und öffentlichen 

Einrichtungen in Einklang mit der Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen handeln, 

 barrierefreie Informationen und unterstützende Technologien sowie 

 Schulung von Fachkräften. 

Besonderes Augenmerk soll auf die Teilhabe von Frauen (Artikel 6) und 

Kindern (Artikel 7) mit Behinderung gelegt werden. 

Gemäß Artikel 9 ist Barrierefreiheit/Zugänglichkeit insbesondere für 

Gebäude, Straßen, Transportmittel, einschließlich Schulen, 

Wohnhäuser, medizinische Einrichtungen und Arbeitsstätten 

sicherzustellen. Ausdrücklich ist auch die Beschilderung von Gebäuden 

und Einrichtungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, in 

Brailleschrift und in leicht lesbarer Sprache vorgesehen. 

Bauliche, institutionelle und kommunikative Barrierefreiheit ist auch 

für unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die 

Gemeinschaft (Artikel 19), persönliche Mobilität (Artikel 20), Bildung 

(Artikel 24), Gesundheit (Artikel 25), Habilitation und Rehabilitation 

(Artikel 26), Arbeit und Beschäftigung (Artikel 27), für einen 

angemessenen Lebensstandard (Artikel 28), für die Teilhabe am 

politischen und öffentlichen Leben (Artikel 29) und die Teilhabe am 

kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport (Artikel 30) 

von Bedeutung. 

Barrierefreiheit ist somit eine der Kernforderungen der Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die für viele einzelne 

Rechte eine Voraussetzung darstellt. 
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Zusammenfassend fordert die Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (unter anderem) von den Ländern 

und Gemeinden, Barrierefreiheit in einem umfassenden Sinn bei 

neuen Planungen und Bauten herzustellen und bestehende 

Barrieren mit allen zumutbaren Anstrengungen möglichst rasch zu 

beseitigen. 

Die Situation heute 

Laut Angabe der zuständigen Stelle der Magistratsdirektion der Stadt 

Wien, Geschäftsbereich Bauten und Technik, Stadtbaudirektion, Gruppe 

Hochbau, sind die Fristen im Etappenplan so zustande gekommen, dass 

größere Umbauarbeiten bzw. geplante Generalsanierungen zum Anlass 

genommen werden, um im Zuge derer auch die nötigen Umbauarbeiten 

zur Errichtung der Barrierefreiheit durchzuführen. Offenkundig ist dabei 

ein weitaus höheres Maß an Augenmerk auf die möglicherweise 

entstehenden Kosten gelegt worden, als auf die bauliche Umsetzbarkeit 

im Einzelnen. 

Ein Beispiel für die Ungenauigkeit des 

Etappenplanes 

Als Beispiel führt die Monitoringstelle für Wien das Amtsgebäude am 

Thomas-Klestil-Platz 8 an. 

Dieses Gebäude scheint im Etappenplan gar nicht auf. Es darf durchaus 

als rollstuhltauglich betrachtet werden. An Unterstützung für Menschen 

mit Sehbehinderungen (Blindenleitsysteme) oder unterstützende 

Maßnahmen für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen (induktive 

Höranlage) fehlt es allerdings gänzlich. Auch an farbliche 

Abstimmungen, um Menschen mit schlechter Orientierung 

beziehungsweise mit Lernbehinderungen die Orientierung im Gebäude 

zu erleichtern, wurde nicht gedacht. Nach dem vorliegenden 

Etappenplan stünde der Umbau dieses Gebäudes erst nach 2042 an, 

obwohl die Umbauarbeiten verhältnismäßig überschaubar zu sein 

scheinen. Zur Schaffung eines Blindenleitsystems, einer induktiven 

Höranlage oder eines Farbrasters bedarf es wohl keiner 

Grundsanierung.  
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Es ist davon auszugehen, dass in Wien eine große Anzahl von 

Gebäuden von einem Umbau betroffen ist.  

Der Monitoringstelle für Wien ist es gegenwärtig nicht möglich, alle diese 

Gebäude dahingehend zu prüfen, ob es im Lichte der Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen die in Aussicht gestellte 

Frist zur barrierefreien Umgestaltung tatsächlich notwendig ist. 

Dies liegt vor allem daran, dass der vorliegende Etappenplan gerade 

über die Frage der Zugänglichkeit keine Auskunft gibt.  

Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

verpflichtet Land und Gemeinde Wien unmissverständlich,  

 neue Gebäude barrierefrei zu planen und auszuführen, 

 bei Bauten und Umbauten Privater auf barrierefreie Planung und 

Ausführung zu achten und 

 bestehende Barrieren (eigene und genutzte Gebäude) zu beseitigen. 

Aufgrund der menschenrechtlichen Verpflichtung durch die Konvention 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind bei der Frage, 

bis wann diese barrierefreie Umgestaltung Wiens zu erfolgen hat, 

folgende Aspekte zu beachten: 

 Der umfassenden Barrierefreiheit ist höchste Priorität einzuräumen. 

 Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass bauliche Barrierefreiheit – 

wie oben dargestellt – für zentrale Forderungen der Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Bildung, persönliche 

Mobilität, Arbeit, Gesundheit, Teilhabe am kulturellen Leben) 

unverzichtbar ist. 

 Bei der Frage der Zumutbarkeit ist daher ein strenger Maßstab 

anzulegen. Daraus folgt, dass die Beseitigung der Barrieren im 

Rahmen der bereits geplanten Generalsanierungen nicht ausreicht. 

 Als Ansatzpunkt für eine angemessene Frist können die 

Übergangsfristen nach dem Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetz herangezogen werden, die eine 

barrierefreie Umgestaltung bis 31. Dezember 2015 bzw. 31. 

Dezember 2019 vorsehen. 
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Schlussfolgerungen 

§ 10 Wiener Antidiskriminierungsgesetz zeigt grundsätzlich, dass Wien 

die Absicht hat, die bauliche Barrierefreiheit in ihren Gebäuden zu 

gewährleisten. Der vorliegende Etappenplan scheint formal den 

Vorgaben des § 10 Wiener Antidiskriminierungsgesetz zu entsprechen. 

Inhaltlich ist dieser Etappenplan allerdings nicht in der Lage, das zu 

gewährleisten, was nach der Konvention über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen gefordert ist. Der vorliegende Etappenplan lässt nicht 

erkennen, welche Strategie bei der Umsetzung dieses Vorhabens 

gewählt wurde. Es hat den Anschein als wollte man abwarten, bei 

welchen Gebäuden sich Beschwerden häufen, um dann speziell dort 

medienwirksam zu reagieren. Wenn für die barrierefreie Gestaltung der 

Amtsgebäude in Wien tatsächlich der vorliegende Etappenplan als 

Rechtfertigung für bauliche Barrieren herangezogen wird, so ist er so zu 

gestalten, dass er der Bevölkerung in Wien tatsächlich Aufschluss 

darüber gibt, mit welcher Strategie diese barrierefreie Gestaltung 

bewerkstelligt wird. 

Empfehlungen der Monitoringstelle 

Die Monitoringstelle empfiehlt daher  

 schnellstmöglich einen transparenten, alle Gebäude 

umfassenden Etappenplan zu erstellen; 

 Menschen mit Behinderung von Anfang an umfassend 

einzubeziehen, vor allem um Maßnahmen zur Barrierefreiheit für 

alle Menschen mit Beeinträchtigungen, körperlich, sinnlich und 

intellektuell, einfließen zu lassen; 

 eine übergeordnete Koordinierungs- und Überwachungsstelle für 

die Umsetzung des Etappenplans mit entsprechenden 

Kompetenzen in der Stadtverwaltung einzurichten und 

 zeitlich ambitioniertere Ziele zu setzen, die sich an denen des 

Bundes (bis 2015 beziehungsweise 2019) orientieren. 
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Hintergrund 

Seit Jahren gibt es in Wien Maßnahmen zur Beseitigung von Barrieren. 

Zu nennen ist insbesondere die laufende Verbesserung des öffentlichen 

Verkehrs (Haltestellen, Fahrzeuge).  

Im Zusammenhang mit Gebäuden sind bisher einzelne Maßnahmen 

gesetzt worden – viele Gebäude der Gemeinde Wien (Amtsgebäude, 

Schulen, Krankenhäuser, Gemeindewohnungen, ...) sind aber nach wie 

vor nicht oder nur teilweise barrierefrei zugänglich. 

Die Monitoringstelle für Wien geht davon aus, dass die Stadt Wien 

grundsätzlich die Absicht hat, die bauliche Barrierefreiheit in ihren 

öffentlich zugänglichen Amtsgebäuden herzustellen und zu 

gewährleisten. 

Es darf dabei allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass 

bauliche Barrieren schnellst möglich und dem nötigen Aufwand 

entsprechend zu beseitigen sind.  

Der vorliegende Etappenplan hat also hauptsächlich den Zweck 

erklärbar und nachvollziehbar aufzuzeigen, wann welche öffentlich 

zugänglichen Gebäude der Stadt Wien dem nötigen Umbau zur 

Barrierefreiheit unterzogen werden. 

Genau in diesem Punkt ist der Etappenplan allerdings unzureichend und 

im Lichte der Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen kein taugliches Mittel.  

Der Entwurf eines Etappenplanes wurde gemäß § 10 Wiener 

Antidiskriminierungsgesetz der Interessensvertretung der Menschen mit 

Behinderungen im Juni 2012 zur Anhörung vorgelegt.  

 

Die Interessensvertretung der Menschen mit Behinderungen hat sich im 

Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten offen in einer Stellungnahme 

vom 27. November 2012 an das Amt der Wiener Landesregierung gegen 

diesen Entwurf des Etappenplanes ausgesprochen. Dabei ist die 

Interessensvertretung insbesondere darauf eingegangen, dass die Frist 

bis maximal 2042 viel zu lang bemessen ist. 
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In der Folge wurde die Interessensvertretung der Menschen mit 

Behinderungen zwar zur Überarbeitung des Etappenplans eingeladen, 

gleichzeitig wurde der heftig kritisierte Entwurf von den Bezirken 

unterzeichnet und damit zumindest faktisch zur Grundlage für zukünftige 

Maßnahmen erhoben. 

Der Etappenplan ist bis dato nicht öffentlich zugänglich. Damit kann er 

aus der Sicht der Monitoringstelle für Wien auch dahingehend keine 

Wirkung entfalten.  

Im Lichte der Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen sind bauliche Barrieren schnellstmöglich zu beseitigen. 

Wenn Wien sich dabei des Mittels eines Etappenplanes bedient, um zu 

zeigen, welcher Plan dabei verfolgt wird, so ist der gegenwertige 

Etappenplan auf Grund mangelnder Vollständigkeit und Transparenz 

kein taugliches Mittel.  
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Welche Artikel der Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen kommen in 

dieser Empfehlung vor? 

Artikel 1 

Zweck 

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten 

Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen 

mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die 

Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. 

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige 

körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 

welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, 

wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 

können. 

Artikel 3 

Allgemeine Grundsätze 

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind: 

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner 

individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene 

Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit; 

b) die Nichtdiskriminierung; 

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und 

Einbeziehung in die Gesellschaft; 

d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit 

Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der 

menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 

e) die Chancengleichheit; 

f) die Zugänglichkeit; 

g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 

h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit 

Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer 

Identität. 
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Artikel 4 

Allgemeine Verpflichtungen 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller 

Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit 

Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu 

gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die 

Vertragsstaaten, 

a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen 

Maßnahmen zur Umsetzung der in diesem Übereinkommen anerkannten 

Rechte zu treffen; 

b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer 

Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, 

Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine 

Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen; 

c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit 

Behinderungen in allen politischen Konzepten und allen Programmen zu 

berücksichtigen; 

d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen 

unvereinbar sind, zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass die 

staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit 

diesem Übereinkommen handeln; 

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung 

aufgrund von Behinderung durch Personen, Organisationen oder private 

Unternehmen zu ergreifen; 

f) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und 

Einrichtungen in universellem Design, wie in Artikel 2 definiert, die den 

besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen mit 

möglichst geringem Anpassungs- und Kostenaufwand gerecht werden, 

zu betreiben oder zu fördern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern 

und sich bei der Entwicklung von Normen und Richtlinien für universelles 

Design einzusetzen; 

g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen 

mit Behinderungen geeignet sind, einschließlich Informations- und 

Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräten und 

unterstützenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern sowie ihre 

Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und dabei Technologien zu 
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erschwinglichen Kosten den Vorrang zu geben; 

h) für Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen über 

Mobilitätshilfen, Geräte und unterstützende Technologien, einschließlich 

neuer Technologien, sowie andere Formen von Hilfe, 

Unterstützungsdiensten und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen; 

i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit 

Behinderungen arbeitendem Personal auf dem Gebiet der in diesem 

Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern, damit die aufgrund 

dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden 

können. 

(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, unter Ausschöpfung seiner 

verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen 

Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach und nach die volle 

Verwirklichung dieser Rechte zu erreichen, unbeschadet derjenigen 

Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen, die nach dem Völkerrecht 

sofort anwendbar sind. 

(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und 

politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und 

bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit 

Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen 

mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die 

sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie 

aktiv ein. 

(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von 

Menschen mit Behinderungen besser geeignete Bestimmungen, die im 

Recht eines Vertragsstaats oder in dem für diesen Staat geltenden 

Völkerrecht enthalten sind, unberührt. Die in einem Vertragsstaat durch 

Gesetze, Übereinkommen, Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht 

anerkannten oder bestehenden Menschenrechte und Grundfreiheiten 

dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt 

werden, dass dieses Übereinkommen derartige Rechte oder Freiheiten 

nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß anerkenne. 

(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne 

Einschränkung oder Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaats. 
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Artikel 6 

Frauen mit Behinderungen 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, und 

ergreifen in dieser Hinsicht Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass sie 

alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt 

genießen können. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur 

Sicherung der vollen Entfaltung, der Förderung und der Stärkung der 

Autonomie der Frauen, um zu garantieren, dass sie die in diesem 

Übereinkommen genannten Menschenrechte und Grundfreiheiten 

ausüben und genießen können. 

Artikel 7 

Kinder mit Behinderungen 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu 

gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit 

anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen 

können. 

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist 

das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu 

berücksichtigen ist. 

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen 

das Recht haben, ihre Meinung in allen sie berührenden 

Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, 

wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer 

Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie 

altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen 

können. 

Artikel 9 

Zugänglichkeit 

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung 

und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen 

die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen 
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mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen 

Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, 

einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -

systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der 

Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder 

für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, 

welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -

barrieren einschließen, gelten unter anderem für 

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in 

Gebäuden und im Freien, einschließlich Schulen, Wohnhäusern, 

medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten; 

b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich 

elektronischer Dienste und Notdienste. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen,  

a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit von 

Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für 

sie bereitgestellt werden, auszuarbeiten und zu erlassen und ihre 

Anwendung zu überwachen; 

b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und 

Dienste, die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt 

werden, anbieten, alle Aspekte der Zugänglichkeit für Menschen mit 

Behinderungen berücksichtigen; 

c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der Zugänglichkeit für 

Menschen mit Behinderungen anzubieten; 

d) um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit 

offenstehen, Beschilderungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und 

verständlicher Form anzubringen; 

e) um menschliche und tierische Hilfe sowie Mittelspersonen, unter 

anderem Personen zum Führen und Vorlesen sowie professionelle 

Gebärdensprachdolmetscher und -dolmetscherinnen, zur Verfügung zu 

stellen mit dem Ziel, den Zugang zu Gebäuden und anderen 

Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, zu erleichtern;  

f) um andere geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für 

Menschen mit Behinderungen zu fördern, damit ihr Zugang zu 

Informationen gewährleistet wird; 

g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, 
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einschließlich des Internets, zu fördern; 

h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb 

zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologien und 

-systeme in einem frühen Stadium zu fördern, sodass deren 

Zugänglichkeit mit möglichst geringem Kostenaufwand erreicht wird. 

Artikel 19 

Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die 

Gemeinschaft 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche 

Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen 

Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, 

und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit 

Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle 

Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu 

erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass 

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, 

ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie 

leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben; 

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von 

gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen 

sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, 

einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des 

Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft 

sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der 

Gemeinschaft notwendig ist; 

c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die 

Allgemeinheit Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der 

Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen 

Rechnung tragen. 

Artikel 20 

Persönliche Mobilität 

Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit 

Behinderungen persönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit 

sicherzustellen, indem sie unter anderem 
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a) die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art 

und Weise und zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kosten 

erleichtern; 

b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen 

Mobilitätshilfen, Geräten, unterstützenden Technologien und 

menschlicher und tierischer Hilfe sowie Mittelspersonen erleichtern, auch 

durch deren Bereitstellung zu erschwinglichen Kosten; 

c) Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die mit Menschen mit 

Behinderungen arbeiten, Schulungen in Mobilitätsfertigkeiten anbieten; 

d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden 

Technologien ermutigen, alle Aspekte der Mobilität für Menschen mit 

Behinderungen zu berücksichtigen. 

Artikel 24 

Bildung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit 

Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und 

auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, 

gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf 

allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel, 

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde 

und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen 

und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der 

menschlichen Vielfalt zu stärken; 

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen 

und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll 

zur Entfaltung bringen zu lassen; c) Menschen mit Behinderungen zur 

wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen. 

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten 

sicher, dass 

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom 

allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder 

mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen 

und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch 

weiterführender Schulen ausgeschlossen werden; 

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der 
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Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, 

hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und 

weiterführenden Schulen haben; 

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen 

getroffen werden; 

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen 

Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre 

erfolgreiche Bildung zu erleichtern; 

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration 

wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem 

Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung 

gestattet, angeboten werden. 

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, 

lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, 

um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als 

Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen 

die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem 

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, 

ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der 

Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und 

Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen 

mit Behinderungen und das Mentoring;  

b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung 

der sprachlichen Identität der Gehörlosen; 

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden 

Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und 

Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den 

Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt 

wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet. 

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die 

Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, 

einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder 

Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. 

Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für 

Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und 

alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie 
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pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von 

Menschen mit Behinderungen ein. 

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit 

Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderem 

Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, 

Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem 

Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit 

Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden. 

Artikel 25 

Gesundheit 

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit 

Behinderungen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne 

Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Die Vertragsstaaten treffen 

alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit 

Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezifischen 

Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, 

haben. Insbesondere  

a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine 

unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in derselben 

Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard zur 

Verfügung wie anderen Menschen, einschließlich sexual- und 

fortpflanzungsmedizinischer Gesundheitsleistungen und der 

Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehender Programme des 

öffentlichen Gesundheitswesens; 

b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von 

Menschen mit Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen 

benötigt werden, soweit angebracht, einschließlich Früherkennung und 

Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und 

älteren Menschen, weitere Behinderungen möglichst gering gehalten 

oder vermieden werden sollen; 

c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so 

gemeindenah wie möglich an, auch in ländlichen Gebieten; 

d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe 

die Verpflichtung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung 

von gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen, 
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namentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger 

Aufklärung, indem sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass 

ethischer Normen für die staatliche und private Gesundheitsversorgung 

das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und 

die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen; 

e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit 

Behinderungen in der Krankenversicherung und in der 

Lebensversicherung, soweit eine solche Versicherung nach 

innerstaatlichem Recht zulässig ist; solche Versicherungen sind zu fairen 

und angemessenen Bedingungen anzubieten; 

f) verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von 

Gesundheitsversorgung oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und 

Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung. 

Artikel 26 

Habilitation und Rehabilitation 

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, 

einschließlich durch die Unterstützung durch andere Menschen mit 

Behinderungen, um Menschen mit Behinderungen in die Lage zu 

versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, 

geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung 

in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des 

Lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren, 

stärken und erweitern die Vertragsstaaten umfassende Habilitations- und 

Rehabilitationsdienste und -programme, insbesondere auf dem Gebiet 

der Gesundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste, 

und zwar so, dass diese Leistungen und Programme 

a) im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer 

multidisziplinären Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken 

beruhen; 

b) die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen 

ihren Aspekten sowie die Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und 

Menschen mit Behinderungen so gemeindenah wie möglich zur 

Verfügung stehen, auch in ländlichen Gebieten. 

(2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung 

für Fachkräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Habilitations- und 
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Rehabilitationsdiensten. 

(3) Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kenntnis und die 

Verwendung unterstützender Geräte und Technologien, die für 

Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der 

Habilitation und Rehabilitation. 

Artikel 27 

Arbeit und Beschäftigung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen 

mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die 

Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem 

offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen 

Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die 

Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf 

Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine 

Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließlich des 

Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem  

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten 

im Zusammenhang mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, 

einschließlich der Auswahl-, Einstellungs- und 

Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen 

Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, zu 

verbieten; 

b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und 

günstige Arbeitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und 

gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf sichere und gesunde 

Arbeitsbedingungen, einschließlich Schutz vor Belästigungen, und auf 

Abhilfe bei Missständen zu schützen; 

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre 

Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen 

ausüben können; 

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen 

fachlichen und beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung 

sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen; 

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und 

beruflichen Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei 
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der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes 

und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern; 

f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von 

Genossenschaften und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu 

fördern; 

g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen; 

h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten 

Sektor durch geeignete Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu 

auch Programme für positive Maßnahmen, Anreize und andere 

Maßnahmen gehören können; 

i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für 

Menschen mit Behinderungen getroffen werden; 

j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

durch Menschen mit Behinderungen zu fördern; 

k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des 

Arbeitsplatzes und den beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit 

Behinderungen zu fördern. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit 

Behinderungen nicht in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden 

und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- oder Pflichtarbeit 

geschützt werden. 

Artikel 28 

Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit 

Behinderungen auf einen angemessenen Lebensstandard für sich selbst 

und ihre Familien, einschließlich angemessener Ernährung, Bekleidung 

und Wohnung, sowie auf eine stetige Verbesserung der 

Lebensbedingungen und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz 

und zur Förderung der Verwirklichung dieses Rechts ohne 

Diskriminierung aufgrund von Behinderung. 

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit 

Behinderungen auf sozialen Schutz und den Genuss dieses Rechts 

ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung und unternehmen 

geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirklichung 

dieses Rechts, einschließlich Maßnahmen, um  
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a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zur 

Versorgung mit sauberem Wasser und den Zugang zu geeigneten und 

erschwinglichen Dienstleistungen, Geräten und anderen Hilfen für 

Bedürfnisse im Zusammenhang mit ihrer Behinderung zu sichern; 

b) Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen und Mädchen 

sowie älteren Menschen mit Behinderungen, den Zugang zu 

Programmen für sozialen Schutz und Programmen zur 

Armutsbekämpfung zu sichern; 

c) in Armut lebenden Menschen mit Behinderungen und ihren Familien 

den Zugang zu staatlicher Hilfe bei behinderungsbedingten 

Aufwendungen, einschließlich ausreichender Schulung, Beratung, 

finanzieller Unterstützung sowie Kurzzeitbetreuung, zu sichern; 

d) Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des 

sozialen Wohnungsbaus zu sichern; 

e) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu 

Leistungen und Programmen der Altersversorgung zu sichern. 

Artikel 29 

Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die 

politischen Rechte sowie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit 

anderen zu genießen, und verpflichten sich, 

a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt 

mit anderen wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen 

Leben teilhaben können, sei es unmittelbar oder durch frei gewählte 

Vertreter oder Vertreterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit 

einschließt, zu wählen und gewählt zu werden; unter anderem 

i) stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und -

materialien geeignet, zugänglich und leicht zu verstehen und zu 

handhaben sind;  

ii) schützen sie das Recht von Menschen mit Behinderungen, bei 

Wahlen und Volksabstimmungen in geheimer Abstimmung ohne 

Einschüchterung ihre Stimme abzugeben, bei Wahlen zu kandidieren, 

ein Amt wirksam innezuhaben und alle öffentlichen Aufgaben auf allen 

Ebenen staatlicher Tätigkeit wahrzunehmen, indem sie gegebenenfalls 

die Nutzung unterstützender und neuer Technologien erleichtern; 
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iii) garantieren sie die freie Willensäußerung von Menschen mit 

Behinderungen als Wähler und Wählerinnen und erlauben zu diesem 

Zweck im Bedarfsfall auf Wunsch, dass sie sich bei der Stimmabgabe 

durch eine Person ihrer Wahl unterstützen lassen; 

b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen 

ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen wirksam und 

umfassend an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten 

mitwirken können, und ihre Mitwirkung an den öffentlichen 

Angelegenheiten zu begünstigen, unter anderem 

i) die Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die 

sich mit dem öffentlichen und politischen Leben ihres Landes befassen, 

und an den Tätigkeiten und der Verwaltung politischer Parteien; 

ii) die Bildung von Organisationen von Menschen mit Behinderungen, die 

sie auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene vertreten, 

und den Beitritt zu solchen Organisationen. 

Artikel 30 

Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und 

Sport 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit 

Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben 

teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen  

a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben; 

b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und 

anderen kulturellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten haben;  

c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie 

Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, 

so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationaler 

kultureller Bedeutung haben. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen 

mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, 

künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, 

nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der 

Gesellschaft. 

(3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im 
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Einklang mit dem Völkerrecht, um sicherzustellen, dass Gesetze zum 

Schutz von Rechten des geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte 

oder diskriminierende Barriere für den Zugang von Menschen mit 

Behinderungen zu kulturellem Material darstellen. 

(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen 

Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen 

kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich der 

Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur. 

(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte 

Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, 

treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen, 

a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie 

möglich an breitensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, 

und ihre Teilnahme zu fördern; 

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die 

Möglichkeit haben, behinderungsspezifische Sport- und 

Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und an solchen 

teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstellung eines geeigneten 

Angebots an Anleitung, Training und Ressourcen auf der Grundlage der 

Gleichberechtigung mit anderen zu fördern; 

c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu 

Sport-, Erholungs- und Tourismusstätten haben;  

d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt 

mit anderen Kindern an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten 

teilnehmen können, einschließlich im schulischen Bereich; 

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu 

Dienstleistungen der Organisatoren von Erholungs-, Tourismus-, 

Freizeit- und Sportaktivitäten haben. 
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